
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2674

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung - Theaterbesuche 28.10. und 02.12.2022  

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Südtiroler Kulturinstitut

Die  Theaterbesuche wurden im Tätigkeitsplan eingeplant.

 € 904,54

 € 995,00

 € 90,46

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Ds Kulturinsitut ist der einzige Anbieter . Der Preis ist angemessen. Die Lehrpersonen der teilnehmenden Klassen 
haben aus didaktischen Gründen dieses Theater ausgewählt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2455

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verlängerung einer Lizenz zur Leseförderung der Schüler*innen des Schulsprengels Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH

Die Verlängerung der Lizenz wurde laut Beschluss des 
Lehrerkollegiums am 06.04.22 genehmigt.

 € 258,00

 € 258,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Lizenz "Antolin" wurde bereits im laufenden Schuljahr verwendet und hat sich als notwendiges Instrument zur  
Leseförderung und zur Steigerung der Qualität des Unterrichts erwiesen. Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 
06.04.22 soll die Lizenz weiterhin verwendet werden. Die Bildungsmedien Westermann sind der einzige bekannte 
Anbieter einer Lizenz zur Leseförderung. Der Preis ist angemessen. Die Verlängerung der Lizenz ist dringend 
erforderlich.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-1080
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Herbstausflug der Klassen 4Aund B der GS Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Haflingerhof

Der Bauerhof beteiligt sich am Projekt "Schule auf dem Bauernhof" 
10,50 € je Schüler werden von der Bildungsdirektion 
zurückerstattet. . Der Preis ist angemessen.

 € 491,80

 € 600,00

 € 108,20

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).
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X Anderes:

Der Bauerhof beteiligt sich am Projekt "Schule auf dem Bauernhof" 10,50 € je Schüler werden von der 
Bildungsdirektion zurück erstattet. . Der Preis ist angemessen. Die Lehrpersonen der teilnehmenden Klassen haben 
aus didaktischen Gründen interessante Projekt gewählt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-03-2518

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterialien für den Technikunterricht an der Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Aduis GmbH

Der Ankauf ist dringend erforderlich, da einige Spiralbohrer der 
Mittelschule Kaltern kaputt sind und dringend ersetzt werden 
müssen und weitere Materialien dringend benötigt werden.

 € 96,27

 € 96,27

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund der positiven Erfahrungen 
(Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. Außerdem besagen die Linee 
Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen öffentlichen Interesses, auch 
vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei 
Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist. Da der 
Preis des Vertragspartners angemessen ist und nur bei diesem Angebot alle gewünschten Artikel verfügbar sind, 
erhält er erneut den Auftrag. Es handelt sich spezielle Ware, die nur bei Aduis erhältlich ist.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2453
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Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Schulbüchern für die Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH

Der Ankauf wurde vom Lehrerkollegium mit Beschluss Nr. 18 vom 
18.05.2022 genehmigt

 € 7.845,75

 € 7.845,75

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).
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X Anderes:

Der Vertragspartner wurde aufgrund einer nach dem Prinzip der Angemessenheit durchgeführten Marktanalyse  
ausgewählt. Er wurden 3 Angebote eingeholt. Die Firma Weger aus Klausen  ist der günstigste Anbieter.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-1950

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls658



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Pow FACTORY -Projekt am 01.06.2022 - Beauftragung

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Protect our winters O.D.V.

Das Projekt wird  für die Schüler der 3. Klassen der Mittelschule 
organisiert. Es ist ein sehr interessantes Projekt für unsere Schüler.

 € 350,00

 € 700,00

 € 350,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Firma Pow FACTORY ist der einzige Anbieter. Der Preis ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0521

mltmhls659



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Für den Unterricht an der Grundschule Planitzing werden 
verschiedene Verbrauchsmaterialien benötigt.

 € 401,42

 € 489,73

 € 88,31

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6510



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden drei verschiedene Angebote eingeholt, um die Angemessenheit des Preises zu berücksichtigen. Das 
Angebot des Zuschlagempfängers ist vollständig und der Preis ist günstiger als jener der anderen Unternehmen. In 
der Vergangenheit wurden bereits Verträge mit diesem Unternehmen abgeschlossen, deshalb weiß man, dass die 
Ware den gewünschten Anforderungen entspricht.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-07-2565

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6511



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Weiterführung WebUntis Stundenplanung 2022

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Limitis GmbH

Die Lizenz muss dringend verlängert werden, damit die Daten 
weiterhin verwendet werden können.

 € 138,00

 € 168,36

 € 30,36

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Lizenz WebUntis Stundenplanung wird derzeit kostenlos verwendet und läuft am 31.07.22 aus. Die Lizenz soll 
bis Jahresende 2022 verlängert werden. Aufgrund der Bauarbeiten an der Mittelschule Kaltern haben nicht alle 
Lehrpersonen einen Arbeitsplatz am PC. WebUntis ermöglicht den Zugang zur Stundenplanung auch von zu Hause 
aus. Um die Zeit der Bauphase zu überbrücken ist die Weiterführung der Lizenz bis Jahresende absolut erforderlich. 
Die Firma Limitis ist der einzige Anbieter auf dem Markt, der eine geeignete Lizenz anbietet.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-12-0694

mltmhls6512



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Reparatur Multifunktionsdrucker an der Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amonn Office GmbH

Einer der angemieteten Multifunktionsdrucker der Grundschule 
Kaltern muss dringend repariert werden und ein Teil muss ersetzt 
werden. Dafür ist ein technischer Einsatz notwendig.

 € 420,54

 € 513,06

 € 92,52

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6513



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Der zu reparierende Multifunktionsdrucker der Grundschule Kaltern Hauptort ist eines der beim Vertragspartner 
angemieteten Geräte. Die Firma Amonn kennt die Geräte und wartet sie. Ein Teil ist defekt und muss daher 
ausgetauscht werden. Der technische Einsatz ist dringend erforderlich, da der Multifunktionsdrucker dringend 
benötigt für den Unterricht wird.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0523

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6514



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Für die Unterrichtstätigkeit werden verschiedene Materialien 
benötigt.

 € 3.312,12

 € 4.040,79

 € 728,67

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und 
der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. 
Außerdem besagen die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine 
stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der 
ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente 
motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen Anbieters, erhält er 
erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-1269

mltmhls6515



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmaterial für die Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Es wird dringend Reinigungsmaterial für die Mittelschule benötigt

 € 551,01

 € 672,23

 € 121,22

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6516



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Für die Mittelschule Kaltern müssen Reinigungsmaterialien dringend angekauft werden. Es wurden zwei Angebote 
zum Preisvergleich eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger anbieten. Die 
Qualität ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2352

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6517



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Schulbüchern für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Der Ankauf wurde vom Lehrerkollegium mit Beschluss Nr. 18 vom 
18.05.2022 genehmigt

 € 913,28

 € 917,78

 € 4,50

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde aufgrund einer nach dem Prinzip der Angemessenheit durchgeführten Marktanalyse  
ausgewählt wurde, innerhalb welcher insgesamt 3 Kostenvoranschläge eingeholt wurden und die Firma – Athesia 
Buch – Bozen  ist der günstigste Anbieter.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-03-0714

mltmhls6518



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung einer Reinigungskraft für die GS Kaltern/Turnhalle Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Meranese Servizi AG

Aufgrund der Tatsache, dass eine Reinigungskraft ab heute  
abwesend ist festgestellt, dass die Ranglisten erschöpft sind und 
sich die Direktberufung aufgrund der absoluten Dringlichkeit  
schwierig gestaltet; festgestellt, dass Gelder für die 
Fensterreinigung/Sanifikation verfügbar sind und laut Auskunft des 
Beschaffungsamtes für diesen Zweck trotz ihrer Zweckbindung 
aufgrund der Covid-Notsituaton eingesetzt werden dürfen, wird eine 
externe Reinigungsfirma beauftragt.

 € 500,00

 € 610,00

 € 110,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls6519



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Aufrgund der absoluten Dringlichkeit und der guten Erfahrungswerte im Herbst und Anfang Jänner wurde die Firma  
wieder mit der Reinigung beauftragt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2272

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6520



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung der Schwimmkurse für die GS Kaltern 4ABCD

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Südtiroler Sportverein Bozen

Unsere Schüler haben schon seit Jahren die Kurse in Bozen 
besucht.
Sie haben die Halle sowie die Schwimmlehrer zu Verfügung und 
können so einen perfekten Kurs organisieren.

 € 4.650,00

 € 5.673,00

 € 1.023,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Einziger Anbieter und gute Erfahrungswerte

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1126

mltmhls6521



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beleg für den Ankauf von Büchern für die Bibliothek der Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN MATTHÄUS

Für die Bibliothek der Grundschule Kaltern Hauptort sollen laut 
Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 weitere Bücher 
angekauft werden.

 € 1.565,28

 € 1.565,28

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6522



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote eingeholt. Beim ausgewählten Vertragspartner waren mehr Bücher verfügbar. Der Preis ist 
angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-07-0563

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6523



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Abrechnung Kopien Miet-Poolvertrag Nr. 576 - Kopiermaschinen GS Kaltern HO

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amonn Office GmbH

Die Zusatzkopien für den Mietvertrag der 7 Kopiermaschinen 
(Bestellschein Nr. 71/2021) werden getrennt in Rechnung gestellt

 € 1.608,76

 € 1.962,69

 € 353,93

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Zusatzkopien für den Mietvertrag der 7 Kopiermaschinen (Bestellschein Nr. 71/2021) werden wie laut 
Miet-Poolvertrag Nr. 576 einmal jährlich - Ende Juni - verrechnet. Die Ablesung der Kopien ist erfolgt, die Geräte 
funktionieren einwandfrei und der Preis ist laut Poolvertrag so vereinbart worden.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2273

mltmhls6524



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Transport der Schuler der GS 4ABCD zum Schwimmen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

DIBIASIBUS GmbH

Um den Pfarrhof in Bozen zu erreichen müssen wir für die 
Schwimmkurse der 4. Klassen einen Busunternehmen 
beauftragen.

 € 3.516,36

 € 3.868,00

 € 351,64

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6525



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden drei Kostenvoranschläge von Busunternehmen eingeholt.  Der ausgewählte Vertragspartner konnte die 
Dienstleistung günstiger anbieten. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit Busfahrten durchgeführt, die 
Qualitätserbringung entsprach den Anforderungen der Lehrpersonen. Der Preis ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2877

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6526



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für den Kunstunterricht der Mittelschule

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Aduis GmbH

Für den Kunstunterricht der Mittelschule Kaltern werden 
verschiedene Materialien benötigt.

 € 1.278,59

 € 1.278,59

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger und  
mit einer vielfältigeren Produktpalette anbieten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2271

mltmhls6527



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Contratto di manutenzione - Wartungsvertrag - Kopiermaschinen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Marchetto & Tessaro s.n.c. Gebäude Torricelli

Contratto di manutenzione - Wartungsvertrag - Kopiermaschinen

 € 309,46

 € 377,54

 € 68,08

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6528



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Die Firma stellt uns diese  Geräte als Leihvertrag mit (Mehrjährige sehr gute
Erfahrungswerte !) und kann daher einen guten Service bieten. Dies ware Jahresabrechnung seit Dez. 2021

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0522

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6529



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Für die Unterrichtstätgikeit werden verschiedene Materialien 
benötigt.

 € 1.015,21

 € 1.238,56

 € 223,35

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und 
der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. 
Außerdem besagen die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine 
stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der 
ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente 
motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen Anbieters, erhält er 
erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-197

mltmhls6530



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Vergabe des Kassendienstes des SSP Kaltern 2022 bis 2024

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft Schatzamt

Aufgrund des Vertragsendes des Kassendienstes der Sparkasse 
mit 31.12.2021 musste der Dienst ab 01.01.2022 neu 
ausgeschrieben werden.

 € 1.800,00

 € 1.800,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6531



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es gibt zwar eine Konvention des Landes, aber der Preis der Konvention ist höher als jener unserer Ausschreibung. 
Es wurden drei Banken um Übermittlung ihres Angebotes angeschrieben, aber es haben nur zwei Bankinstitute 
geantwortet. Die Raiffeisenkasse konnte uns ein besseres Angebot unterbreiten: hinsichtlich der 
Kontoführungsspesen pro Trimester, aber auch zu besseren Konditionen in Bezug auf die Zinsen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2876

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6532



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Werkstücken für den Technikunterricht der Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Aduis GmbH

Für die Mittelschule müssen dringend Werkstücke angekauft 
werden, damit der Technikunterricht durchgeführt werden kann.

 € 1.591,35

 € 1.591,35

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Firma Aduis ist laut Erfahrungswerten das einzige Unternehmen, welches genau diese Art von Werkstücken 
anbieten kann. Die Qualität entspricht den Erwartungen der Techniklehrpersonen der Mittelschule Kaltern. Der Preis 
ist angemessen. Die Ware ist nur ein Teil des Bedarfs an WErkstücken, welches für den Technikunterricht benötigt 
werden. Die restlichen Werkstücke werden bei einem anderen Unternehmen angekauft.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-192

mltmhls6533



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verschiedene Abos 2022 für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Zeitschriften werden für die Unterrichtstätigkeit benötigt

 € 1.300,55

 € 1.300,55

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6534



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Begründung siehe Ermächtigung unter digitaler Ablage 1_2022 (aufgrund technischer Probleme wurder dieser 
Eintrag hier erst nachträglich durchgeführt).

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-0247

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6535



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung einer Busfahrt

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

DIBIASIBUS GmbH

Um das Ausflugsziel der Grundschule Kaltern anlässlich Ihres des 
Maiausfluges zum Archeopark zu erreichen, soll eine Busfahrt in 
Auftrag gegeben werden.

 € 398,18

 € 438,00

 € 39,82

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden drei Kostenvoranschläge von Busunternehmen eingeholt. Nur zwei Angebote wurden abgegeben. Der 
ausgewählte Vertragspartner konnte die Dienstleistung günstiger anbieten. Das Unternehmen hat bereits in der 
Vergangenheit Busfahrten durchgeführt, die Qualitätserbringung entsprach den Anforderungen der Lehrpersonen. 
Der Preis ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-0348

mltmhls6536



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Kopierpapier für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Loeff System GmbH Roman Gasser

Für die Durchführung der Unterrichtstätigkeit wird Kopierpapier 
benötigt.

 € 216,75

 € 264,44

 € 47,69

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6537



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden drei Kostenvoranschläge eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die Ware zum günstigsten 
Preis anbieten. Das Papier ist bereits bekannt und man hat positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Der 
Preis ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-1487

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6538



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Maiauflug der GS Planitzing (27 Schüler 1.2.3 Klasse)

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Haflingerhof

Der Bauerhof beteiligt sich am Projekt "Schule auf dem Bauernhof" 
10,50 € je Schüler werden von der Bildungsdirektion 
zurückerstattet. . Der Preis ist angemessen.

 € 331,97

 € 405,00

 € 73,03

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Bauerhof beteiligt sich am Projekt "Schule auf dem Bauernhof" 10,50 € je Schüler werden von der 
Bildungsdirektion zurück erstattet. . Der Preis ist angemessen. Die Lehrpersonen der teilnehmenden Klassen haben 
aus didaktischen Gründen interessante Projekt gewählt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2634

mltmhls6539



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Bestellung von Medien für die Bibliothek der Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 sollen für die 
Bibliothek der Grundschule Planitzing Medien angekauft werden.

 € 739,71

 € 739,71

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6540



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden zwei vergleichbare Angebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware 
güstiger anbieten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2843

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6541



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmitteln für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf von Lehrmitteln für die 
Grundschule St. Josef am See genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 697,48

 € 845,06

 € 147,58

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund der positiven Erfahrungen 
(Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. Außerdem besagen die Linee 
Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen öffentlichen Interesses, auch 
vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei 
Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist. Da der 
Vertragspartner mehr Ware verfügbar hat und der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen  
Anbieters, erhält er erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-12-2096

mltmhls6542



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Spesenabrechnung Wartungsvertrag für eine Kopiermaschine an der Mittelschule Kaltern für den Zeitraum 23.09.22 - 10.12.22

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Marchetto & Tessaro s.n.c. Gebäude Torricelli

Laut Wartungsvertrag 2019 - 2550 werden die an der 
Kopiermaschine der Mittelschule Kaltern durchgeführten Kopien 
abgerechnet.

 € 375,60

 € 458,23

 € 82,63

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6543



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Am Schulsprengel Kaltern werden die Kopiergeräte an verschiedene Firmen zur Wartung übergeben. Die 
Kopiermaschine der Mittelschule Kaltern unterliegt einem Wartungsvertrag der Firma Marchetto e Tessaro. Der Preis 
für die Dienstleistung ist angemessen, das Gerat funktioniert einwandfrei und die Wartung erfolgt bei eventuellen 
Mängeln immer umgehend.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-1281

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6544



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Medienbearbeitung für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

bibliotheks verband südtirol

Die Bücher der Schulbibliothek Grundschule Hauptort und 
Mittelschule müssen vom Bibliotheksverband katalogisiert und 
inventarisiert werden.

 € 313,00

 € 313,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Bibliotheksverband Südtirol ist das einzige bekannte Unternehmen, welches die Katalogisierung der 
Bibliotheksbücher für Schulen vornimmt. Der Vertragspartner wurde bereits in der Vergangenheit mit der 
Durchführung dieser Dienstleistung beauftragt und konnte seine Arbeiten stets verlässlich durchführen. Der Preis für 
die Dienstleistung ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2737

mltmhls6545



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmittel für den Integrationsunterricht an der Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Campus Schulbedarf Klaus Plaschke

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der 
Integrations-Lehrmittel für die Grundschule Planitzing genehmigt 
wurde, wird der Ankauf durchgeführt.

 € 81,00

 € 98,82

 € 17,82

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls6546



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises 
ausgewählt. Die Qualität der Ware entspricht den Anforderungen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-12-1995

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Weiterführung des Digitalen Registers für den Schulsprengel Kaltern und Verlängerung der Lizenz web-Untis mit online-Stundenplanung für die Mittelschule Kaltern.

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Limitis GmbH

Die Lizenz für das digitale Register muss weiterverlängert werden. 
Für die Stundenplanung in der Mittelschule Kaltern wird weiterhin 
web-Untis mit Stundenplanung benötigt.

 € 2.640,00

 € 3.220,80

 € 580,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Das digitale Register wird bereits am Schulsprengel Kaltern verwendet und soll bis auf Widerruf laut Beschluss vom 
06.04.22 im Protokoll des Lehrerkollegiums, weitergeführt werden. Nur die Firma Limitis kann das digitale Register 
gemäß den Anforderungen und Wünschen der Lehrpersonen anbieten. Die Erfahrungswerte sind ausgesprochen 
positiv und das digitale Register ist für den Schulalltag unentbehrlich. Außerdem soll auch für die Mittelschule auch 
die Lizenz für die online-Stundenplanung weitergeführt werden. Da das Untis-Grundmodul wesentlich umfangreicher 
ist und die Anwendung komplexer, hat man sich für die günstigere Version von web-Untis entschieden. Das 
Programm ist leicht bedienbar und wird weiterhin benötigt. Der Preis ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0525
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

PEDACTA GmbH/s.r.l. Objekteinrichtungen

Für die Bibliothek der Grundschule Planitzing wird 
Verbrauchsmaterial benötigt.

 € 102,40

 € 124,93

 € 22,53

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6549



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Bei dem Ankauf handelt es sich um Ware, welche nur bei diesem Lieferanten erhältlich ist. Es  handelt sich um 
spezielle Klebefolien und Aufkleber, welche für das Einbinden und Bekleben der Bibliotheksbücher verwendet 
werden. Beim Anbringen der Klebefolien braucht es spezielles Material, welches bei Notwendigkeit nochmal abgelöst 
und wiederverwendet werden kann. Klebefolien von anderen Anbietern lassen sich nicht wiederverwenden. Auch in 
der Vergangenheit hat man bereits positive Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht. Der Preis ist angemessen und 
die Qualität ist bestens geeignet.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0419

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6550



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Abhalten des pädagogischen Tages in Präsenz im Vereinshaus der Gemeinde Kaltern mit anschließender Sanifikation.

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Marktgemeinde Kaltern

Der Pädagogische Tag muss aufgrund der COVID-Bestimmungen 
in einem größeren Saal in Präsenz abgehalten werden. Das 
Vereinshaus ist der einzige geeignete Saal in unmittelbarer 
Schulnähe. Die Miete des Saales ist kostenlos, aber es muss 
anschließend eine Sanifikation durchgeführt werden. Diese Spesen 
werden in Rechnung gestellt.

 € 100,00

 € 122,00

 € 22,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Das Vereinshaus bietet ausreichend Platz, um die Veranstaltung in Präsenz durchführen zu können. Die Sanifikation 
ist notwendig aufgrund der derzeitigen Bestimmungen in Zusammenhang mit Corona. Da aufgrund von Corona in 
den letzten Jahren kein pädagogischer Tag mehr stattfinden konnte, ist es notwendig, die Veranstaltung 
durchzuführen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-0246

mltmhls6551



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung einer Busfahrt

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Markus Reisen d, Weissensteiner Markus & Co KG Busunternehmen

Um das Ausflugsziel der Grundschule Oberplanitzing anlässlich 
Ihres des Maiausfluges in Villanders zu erreichen, soll eine Busfahrt 
in Auftrag gegeben werden.

 € 436,36

 € 480,00

 € 43,64

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6552



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden drei Kostenvoranschläge von Busunternehmen eingeholt, um die Preisangemessenheit beurteilen zu 
können. Zwei der Anbieter konnten die Busfahrt zum selben Preis anbieten. Darunter befindet sich auch das 
Unternehmen, welches die letzten Zuschläge für Busfahrten erhalten hat (Wiedereinladung aufgrund des günstigen 
Preises und Zufriedenheit in der Durchführung der Dienstleistung). Im Sinne des Rotationsprinzips wird nun aber das 
andere Busunternehmen mit der Busfahrt beauftragt, um die Konkurrenzfähigkeit am Markt gewährleisten zu 
können. Der Preis ist angemessen und auch mit dem ausgewählten Vertragspartner konnten in der Vergangenheit  
positive Erfahrung gemacht werden. Die Qualiät der Dienstleistung entsprach immer den Anforderungen der 
Lehrpersonen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-03-2217

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6553



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von FFP2-Masken für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Für den Schulsprengel Kaltern (Verwaltungs- und Lehrpersonal) 
werden dringend FFP2-Masken benötigt.

 € 540,00

 € 567,00

 € 27,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und 
der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. 
Außerdem besagen die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine 
stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der 
ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente 
motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen Anbieters, erhält er 
erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-1589

mltmhls6554



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Vienna English Theatre - 18.05.2023 - 3ABC Mittelschule Kaltern - 55 Schüler in der WFO in Bozen.

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Spot-On Event und Theater GesmbH

Der Theaterbesuch wurde im Tätigkeitsplan eingeplant.

 € 425,00

 € 467,50

 € 42,50

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6555



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Das "english theatre" wurde schon mehrmals von unseren Schüler im im Fach Englisch besucht. Der Preis ist 
angemessen. Die Lehrpersonen der teilnehmenden Klassen haben aus didaktischen Gründen dieses Theater  
ausgewählt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-1849

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6556



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von WC-Papier und Wischpflegemittel für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Niederbacher Cleantec GmbH

Die oben angeführten Verbrauchsmaterialien werden laut Auskunft  
der Schulwarte des Schulsprengels Kaltern dringend benötigt.

 € 537,36

 € 655,58

 € 118,22

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Um die Preisangemessenheit festzustellen wurden 2 Angebote verglichen. Das WC-Papier ist beim ausgewählten 
Vertragspartner wesentlich günstiger. Es wurden Muster vorbeigebracht und begutachtet. Die Qualität entspricht den 
Anforderungen. Das Wischpflegemittel ist nur beim ausgewählten Vertragspartner erhältlich. Es wurden in der 
Vergangenheit andere Mittel probiert, welche sich aber laut Auskunft der Reinigungskräfte nicht eignen. Der Preis ist 
angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-2290

mltmhls6557



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Bastelmaterial für die Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Hobbywelt OHG der Bernard Rosa & Ambach Sandra

Für die Grundschule Kaltern Hauptort muss dringend 
Bastelmaterial angekauft werden.

 € 4.025,62

 € 4.911,26

 € 885,64

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6558



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Für den Ankauf des benötigten Bastelmaterials wurden gemäß des Rotationsprinzips Angebote von  3 Unternehmen 
eingeholt, welche für längere Zeit bereits nicht mehr bei Ankäufen von Verbrauchsmaterial/Bastelware eingeladen 
wurden. Von den 3 eingeholten Angeboten wurden jedoch nur 2 Angebote innerhalb der vorgesehenen Frist 
eingereicht. Außerdem war der dritte Anbieter nicht bereit, ein kostenloses Angebot zu erstellen. Im Sinne der guten 
Verwaltung und Kosteneinsparung wurde daher auf das Angebot dieses Unternehmens verzichtet. Da ein 
Preisvergleich zwischen den übrigen zwei Anbietern durchgeführt werden konnte und die Preisangemessenheit somit  
festgestellt werden kann, erhielt der Anbieter mit dem günstigeren Preis den Zuschlag für den Auftrag. Die Ware 
entspricht erfahrungsgemäß den Bedürfnissen der Lehrpersonen, da sie die Qualität der Ware bereits kennen.  Der 
Ankauf muss dringend durchgeführt werden, da das Material für den Unterricht benötigt wird.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-02-1412

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6559



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Theateraufführung für die Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Südtiroler Kulturinstitut

Die Klassen 2A und 2B der Grundschule Kaltern Hauptort nehmen 
am Kindertheater "Nur ein Tag" im Waltherhaus Bozen teil.

 € 159,09

 € 175,00

 € 15,91

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Aufführung des Kindertheaters "Nur ein Tag" wird nur im Waltherhaus Bozen aufgeführt. Die Lehrersonen der 
teilnehmenden Klassen haben aus didaktischen Gründen dieses Theater ausgewählt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2738

mltmhls6560



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmitteln für den Integrationsunterricht an der Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der 
Integrations-Lehrmittel für die Grundschule Planitzing genehmigt 
wurde, wird der Ankauf durchgeführt.

 € 365,77

 € 441,90

 € 76,13

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls6561



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises 
ausgewählt. Die Ware wurde in der gewünschten Qualität angeboten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1128

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6562



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von tragbaren Lautsprechern für die Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

EP - Ebner OHG

Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 sollen für den 
Turnunterricht an der Mittelschule Kaltern zwei tragbare 
Lautsprecher angekauft werden.

 € 441,72

 € 538,90

 € 97,18

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote für den Ankauf von Lehrmitteln für den Turnunterricht an der Mittelschule Kaltern  
angekauft. Der Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger anbieten. Die Geräte entsprechen den 
Anforderungen der Lehrperson.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-1570

mltmhls6563



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Erste - Hilfe - Kurs für die Lehrpersonen am  Montag, 03.10.2022 - Aula Magna GS Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Rescue Consult des Zorzi Oskar

Erste - Hilfe - Kurs für die Lehrpersonen am  Montag, 03.10.2022 - 
Aula Magna GS Kaltern

 € 400,00

 € 488,00

 € 88,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6564



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurde aus folgendem Grund nur ein Angebot eingeholt. Die Firma ist spezialisiert auf Schulungen für 
Lehrpersonen und wurde von anderen Schulen empfohlen  (es fehlen rationale Alternativen)

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-3093

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verlängerung des Miet-Poolvertrages Nr. 576 für das Jahr 2023

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amonn Office GmbH

Der Miet-Poolvertrag für 7  Multifunktionsdrucker der Marke 
Triumph-Adler der Grundschule Kaltern muss für das Jahr 2023 
verlängert werden. Die Geräte werden weiterhin für die 
Unterrichtstätigkeit benötigt. Der Preis für das Jahr 2023 weicht 
aufgrund der Preissteigerung der Inflationsanpassung laut 
Astat-Index etwas vom Ursprungsbetrag ab.

 € 4.989,60

 € 6.086,60

 € 1.097,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Miet-Poolvertrag Nr. 576  hat eine Dauer vom 01.01.2022 bis 31.12.2027 und muss weiterverlängert werden. Ein 
Preisvergleich wurde vor Vertragsabschluss durchgeführt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2760
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Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmaterial für die Grundschule Oberplanitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und 
der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. 
Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. Außerdem besagen 
die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei 
Vorliegen eines spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom 
Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag 
erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei 
in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine stichhaltige 
Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist 
und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei 
Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“) anzuführen ist.

 € 1.049,00

 € 1.275,73

 € 226,73

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Für die Grundschule Planitzing sollen Reinigungsmaterialien angekauft werden. Aufgrund der Erfahrungswerte des 
Reinigungspersonals sind die beim Vertragspartner angeführten Reinigungsmittel von hoher Qualität. In der 
Vergangenheit bei anderen Lieferanten angekaufte Reinigungsmittel konnten nicht dieselbe Qualität aufweisen, die 
Reinigungskräfte waren nicht zufrieden und die schwierig zu vergleichenden Dosierungen und Verpackungseinheiten  
hatten einen enormen Arbeitsaufwand für die Verwaltung zur Folge. Die Einholung eines Gegenangebotes für die 
gesamte Ware würde erneut einen unangemessen hohen Arbeitsaufwand bedeuten und wäre nicht effizient. Deshalb 
wurde zum Preisvergleich von jenen Waren ein Gegenangebot eingeholt, welche einen hohen Wert hatten und 
leichter vergleichbar waren. Außerdem kennen die Reinigungskräfte die zu bestellenden Produkte und besitzen  
bereits die Datenblätter. Ein Teil der Ware wurde bei einem anderen Vertragspartner angekauft. Der Preis ist 
angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-2675
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Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Busfahrten zum Herbstausflug 18.10.2022 (Ausweichtermin 25.10.22) Passeier - GS Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Markus Reisen d, Weissensteiner Markus & Co KG Busunternehmen

Für die  Fahrt nach Passeier wurde ein Bus beauftragt.

 € 436,36

 € 480,00

 € 43,64

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).
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X Anderes:

Es wurden 2 Angebote eingeholt. Da nun der Preis bei Dibiasi und Markus identisch ist (der eine listet den Preis mit, 
der andere ohne
MwSt auf) werden wir im Sinne des Rotationsprinzips (Anbieter wechseln) Markus Reisen nehmen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2456

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verlängerung einer Schullizenz für den Unterricht

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Solocode GmbH (Anton-Schullizenz)

Die Schullizenz Anton soll verlängert werden aufgrund eines 
Beschlusses des Lehrerkollegiums vom 06.04.2022

 € 700,00

 € 700,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Lizenz "Anton" wurde bereits im laufenden Schuljahr verwendet und hat sich als notwendiges Instrument zur  
Steigerung der Qualität des Unterrichts erwiesen. Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 soll die Lizenz 
weiterhin verwendet werden. Die Solocode GmbH ist der einzige bekannte Anbieter. Der Preis ist angemessen. Die 
Verlängerung der Lizenz ist dringend erforderlich.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-08-0866
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Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Mittelschule und das Sekretariat

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Der Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Mittelschule und auch 
fürs Sekretariat muss noch vorgenommen werden.
Es wurden die Angebote von Loeff und Tinkhauser verglichen.

 € 1.894,16

 € 2.310,87

 € 416,71

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).
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X Anderes:

Es wurden die Angebote von Loeff und Tinkhauser verglichen. Es wird nur 1 Bestellung (2 Bestellpositionen – davon 
1 Mittelschule und 1 Grundschule HO) vorgenommen, die Angebote beider Schulstellen mussten aber aufgrund der 
verschiedenen Lieferadressen getrennt angeführt werden, da es ansonsten zu Verwechslungen kommt. Die 
Bestellung aufzuteilen wäre nicht sinnvoll, da sich der übermäßige Verwaltungsaufwand nicht auszahlt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0420

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6573



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Busfahrt anlässlich des Maiausfluges der Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

DIBIASIBUS GmbH

Das Ausflugsziel ist vom Schulort weit entfernt und aufgrund der 
Anzahl an Teilnehmern ist es notwendig ein Privatunternehmen für 
die Dienstleistung der Busfahrt zu beauftragen.

 € 400,00

 € 440,00

 € 40,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 3 Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und der positiven 
Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung) in der Vergangenheit wiedereingeladen. Außerdem besagen die Linee 
Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen öffentlichen Interesses, auch 
vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei 
Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist. Da der 
Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen Anbieters, und das dritte Unternehmen keine 
Verfügbarkeit hat, erhält das beauftragte Unternehmen erneut den Zuschlag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-1488

mltmhls6574



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Schwimmkurs - GS Planitzing  - Mai 2023

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Südtiroler Sportverein Bozen

Unsere Schüler haben schon seit Jahren die Kurse in Bozen 
besucht.
Sie haben die Halle sowie die Schwimmlehrer zu Verfügung und 
können so einen perfekten Kurs organisieren.

 € 1.240,00

 € 1.512,80

 € 272,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6575



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Sehr gute Erfahrungswerte - einziger Anbieter

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-193

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6576



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Dolomiten-Abonnement 2022 für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb

Das Abo wird für die Unterrichtstätigkeit benötigt

 € 295,92

 € 295,92

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Begründung siehe Ermächtigung unter digitaler Ablage 2_2022 (aufgrund technischer Probleme wurder dieser 
Eintrag hier erst nachträglich durchgeführt).

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-08-1067

mltmhls6577



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Reparatur Notebook (MS Kaltern) nicht in  Garantie

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amonn Office GmbH

Reparatur Notebook (MS Kaltern) nicht in  Garantie
Das Geräte wurde erst vor Kurzem angekauft und es wird 
unbedingt in der Mittelschule gebraucht.

 € 137,50

 € 167,75

 € 30,25

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6578



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Die Firma Amonn hat da Gerät geliefert und kann daher den besten Service bieten  (Mehrjährige sehr gute 
Erfahrungswerte !)

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2841

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6579



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Bibeln und Klangschalen für die Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Liturgica Buch und Kunst am Dom

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf von Lehrmitteln für die 
Grundschule Kaltern Hauptort genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 185,61

 € 198,05

 € 12,44

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Für den Unterricht werden Klangschalen und Bibeln benötigt. Das Unternehmen Liturgica ist der einzige Anbieter von 
Klangschalen. Die Ware wurde bereits vor Ort begutachtet und entspricht den Anforderungen der Lehrpersonen. 
Zusätzlich wurden Bibeln für den Unterricht benötigt. Der Preis ist angemessen und günstiger als jener eines 
anderen Anbieters. Es wurden nämlich zwei Angebote eingeholt und die Preisangemessenheit beurteilen zu können.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2454

mltmhls6580



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Schulbüchern für die Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Der Ankauf wurde vom Lehrerkollegium mit Beschluss Nr. 18 vom 
18.05.2022 genehmigt

 € 14.018,28

 € 14.052,15

 € 33,87

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol
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Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde aufgrund einer nach dem Prinzip der Angemessenheit durchgeführten Marktanalyse  
ausgewählt wurde, innerhalb welcher insgesamt 3 Kostenvoranschläge eingeholt wurden und die Firma Athesia aus 
Bozen ist der günstigste Anbieter.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-2785

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6582



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von zwei Staubsaugern für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Am Schulsprengel Kaltern müssen dringend zwei Staubsauger 
ausgetauscht werden, um die Reinigungstätigkeit weiterhin 
durchführen zu können.

 € 330,00

 € 402,60

 € 72,60

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurde der EMS konsultiert. Da nicht das gewünschte Modell enthalten war, wurden drei Vergleichsangebote 
eingeholt. Nur zwei Unternehmen konnten das angefragte Modell anbieten. Es wurde der Zuschlag an jenes 
Unternehmen erteilt, welches den günstigeren Preis vorweisen konnte.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2840
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol
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Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße
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Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Sportgeräten für die Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Recosport GmbH Hansjörg Stuppner

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf von Sportgeräten für die 
Grundschule Kaltern Hauptort genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 1.207,80

 € 1.473,52

 € 265,72

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1
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Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und 
der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. 
Außerdem besagen die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine 
stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der 
ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente 
motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen Anbieters, erhält er 
erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-3092

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol
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Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verlängerung des Wartungsvertrages "All in" für Kopiermaschinen des Schulsprengels von Kaltern für das Jahr 2023

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amonn Office GmbH

Der Wartungsvertrag muss verlängert werden, da die Maschinen 
bei der Firma Amonn angekauft wurden und weiterhin für die  
Unterrichtstätigkeit benötigt werden.

 € 3.200,00

 € 3.904,00

 € 704,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Wartungsvertrag mit der Firma Amonn muss verlängert werden, da die Maschinen weiterhin benötigt werden. 
Die Firma Amonn hat nur einen Teil der Kopiermaschinen des Schulsprengels Kaltern übernommen, ein anderer Teil 
unterliegt der Wartung durch ein anderes Unternehmen. Der Preis ist angemessen, die Wartung erfolgte bisher 
immer zeitnah und zufriedenstellend.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-0378
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Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung einer Busfahrt für den Herbstausflug der Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

DIBIASIBUS GmbH

Die Schüler*innen der 4A und 4B der Grundschule Kaltern Hautort 
müssen anlässlich Ihres Herbstausfluges nach Jenesien zum 
Haflingerhof befördert werden.

 € 376,36

 € 414,00

 € 37,64

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden 3 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und 
der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. 
Außerdem besagen die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine 
stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der 
ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente 
motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener der anderen Anbieter, erhält er 
erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1233

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Sportgeräten für die Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Recosport GmbH Hansjörg Stuppner

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der Sportgeräte der 
Mittelschule genehmigt wurde, wird der Ankauf durchgeführt.

 € 1.316,50

 € 1.606,13

 € 289,63

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote zum Vergleich und zur Ermittlung der Angemessenheit des Preises eingeholt. Der 
Vertragspartner konnte die gewünschte Ware in der erforderlichen Qualität günstiger anbieten. Der Ankauf wird 
durchgeführt, da diese Lehrmittel die Qualiät des Turnunterrichts steigern. Der Ankauf wurde laut Beschluss des 
Lehrerkollegiums genehmigt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-03-1415

mltmhls6589



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung einer Reinigungskraft für die Turnhalle und Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Meranese Servizi AG

Aufgrund der Tatsache, dass eine Reinigungskraft  abwesend ist 
festgestellt, dass die Ranglisten erschöpft sind und sich die 
Direktberufung aufgrund der absoluten Dringlichkeit  schwierig 
gestaltet; festgestellt, dass Gelder für die 
Fensterreinigung/Sanifikation verfügbar sind und laut Auskunft des 
Beschaffungsamtes für diesen Zweck trotz ihrer Zweckbindung 
aufgrund der Covid-Notsituaton eingesetzt werden dürfen, wird eine 
externe Reinigungsfirma beauftragt.

 € 450,00

 € 549,00

 € 99,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls6590



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Aufrgund der absoluten Dringlichkeit und der guten Erfahrungswerte im Herbst und Anfang Jänner wurde die Firma  
wieder mit der Reinigung beauftragt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-289

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6591



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Papierhandtüchern und Klopapier für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Eine Nachbestellung von Papierhandtüchern für die Grundschule 
Planitzing und GS Kaltern Hauptort ist dringend erforderlich. 
Außerdem wird an der Grundschule Planitzing Klopapier benötigt.

 € 1.483,00

 € 1.809,26

 € 326,26

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Unternehmen kontaktiert und um Übermittlung eines unverbindlichen Angebotes ersucht. Der 
Zuschlag ging an die Firma Ress, da die Preise dort günstiger waren und wir aus Erfahrung wissen, dass sich die 
Papierhandtücher für unsere Halterungen eignen und die Qualität auch passt. Der andere Anbieter konnte zwar 
verschiedene Modelle von Papierhandtüchern anbieten, da aber sein günstigeres Z-Falz-Modell bereits zuvor bei uns 
in Verwendung war und wir feststellen mussten, dass die Größe leider nicht für die Halterung passend war und bei 
geringem Nachfüllstand in der Halterung die Tücher immer herausrutschten, wurde dieses Modell nicht mehr zum 
Preisvergleich herangezogen. Das andere Modell, dessen Größe sich eignen würde, hatte jedoch einen wesentlich 
höheren Preis als das Modell der Firma Ress. Aufgrund des angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der 
absoluten Dringlichkeit des Ankaufes wurde der Firma Ress der Zuschlag erteilt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-03-1716

mltmhls6592



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für den Kunstunterricht an der Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Aduis GmbH

Die Materialien werden dringend für den Unterricht benötigt

 € 645,43

 € 645,43

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6593



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Das Angebot von Aduis umfasst einige Materialien, die im Inland in dieser Qualität nicht erhältlich sind. Die 
gewünschte Größe der Leinweinde ist nur hier erhältlich, weshalb die Fachgruppe diesen Vertragspartner gewählt  
hat. Außerdem ist ein Preisvergleich mit einem anderen Anbieter erfolgt, der Preis ist angemessen und niedriger als 
jener des anderen Anbieters.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-2810

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6594



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Reparatur einer Reinigungsmaschine der Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

KOMAG K.SANFTL&CO.KG

Eine Reinigungsmaschine der Grundschule Kaltern war defekt, ein 
Techniker musste dringend die Arbeiten durchführen und einige 
Bestandteile austauschen. Die Maschine wurde dringend für die 
Reinigung der Räumlichkeiten der Grundschule Kaltern benötigt.

 € 136,33

 € 166,32

 € 29,99

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Bodenreinigungsmaschine wurde bei der Firma Komag angekauft und die Techniker konnten bereits in der  
Vergangenheit die Reparatur immer schnell und zuverlässig durchführen. Der Preis für die Bestandteile ist 
angemessen und die Arbeit musste dringend durchgeführt werden.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2944

mltmhls6595



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Musikinstrumenten für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Pro Musica OHG

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf von Lehrmitteln für die 
Grundschule St. Josef am See genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 200,49

 € 244,60

 € 44,11

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls6596



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Für den Ankauf von Instrumenten für die Grundschule St. Josef am See wurden zwei Angebote eingeholt. Das 
Angebot des ausgewählten Vertragspartners ist günstigrer und entspricht den Wünschen der Lehrperson.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1129

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls6597



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf eines Tablets für den Integrationsunterricht an der Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

EP - Ebner OHG

Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 soll für den 
Integrationsunterricht ein Tablet angekauft werden.

 € 295,00

 € 359,90

 € 64,90

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger  
anbieten. Die Ware entspricht den Anforderungen der Lehrpersonen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-11-2491

mltmhls6598



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Sporttag der GS Kaltern-See und Planitzing (21.04.2023) - Ausweichtermin 28.04.2023

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Verein für Kinderspielplätze und Erholung

Der Sporttag der Grundschüler wurde vom Schulrat im 
Tätigkeitsplan genehmigt.

 € 800,00

 € 800,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls6599



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Der VKE hat schon mehrmals den Sporttag aller Grundschüler begleitet . Der Preis ist angemessen. Alle 
Grundschüler der GS Kaltern, See und Planitzing beteiligen sich am Sporttag im Altenburger Wald.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-09-1268

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65100



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Toner für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Loeff System GmbH Roman Gasser

Im Sekretariat  der Grundschule Kaltern Hauptort (Sekretaria - 1. 
Stock) wird Toner für den Drucker benötigt und muss daher 
dringend angekauft werden.

 € 275,40

 € 335,99

 € 60,59

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Um die Angemessenheit des Preises zu vergleichen wurden zwei Angebote eingeholt. Der ausgewählte 
Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger Anbieten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-3111

mltmhls65101



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Wartungsvertrag Kopiermaschinen Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amonn Office GmbH

Die Kopiermaschinen wurden angekauft und sind im Besitz des 
Schulsprengels Kaltern. Die Maschinen müssen laufend gewartet 
werden, da sie weiterhin für die Unterrichtstätigkeit verwendet 
werden.

 € 2.700,00

 € 3.294,00

 € 594,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65102



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Der Wartungsvertrag mit der Firma Amonn muss verlängert werden, da die Maschinen weiterhin benötigt werden. 
Die Firma Amonn hat nur einen Teil der Kopiermaschinen des Schulsprengels Kaltern übernommen, ein anderer Teil 
unterliegt der Wartung durch ein anderes Unternehmen. Der Preis ist angemessen, die Wartung erfolgte bisher 
immer zeitnah und zufriedenstellend.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-2786

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65103



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Kopierpapier für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Loeff System GmbH Roman Gasser

Es muss dringend Kopierpapier angekauft werden.

 € 2.045,00

 € 2.494,90

 € 449,90

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Vergleichsangebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware 
günstiger anbieten. Die Qualität entspricht den Anforderungen, da bereits in der Vergangenheit Papier dort angekauft  
wurde.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-0524

mltmhls65104



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH/Srl Papierhandlung

Es werden verschiedene Materialien für den Unterricht benötigt.

 € 795,34

 € 970,32

 € 174,98

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65105



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden zwei vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Peises 
ausgewählt. Der Preis ist angemessen und die ausgewählte Ware entspricht den Anforderungen der Lehrpersonen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-121

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65106



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Beauftragung einer Reinigungsfirma für die Mittelschule Kaltern 

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Meranese Servizi AG

Aufgrund der Tatsache, dass eine Reinigungskraft ab heute  
abwesend ist festgestellt, dass die Ranglisten erschöpft sind und 
sich die Direktberufung aufgrund der absoluten Dringlichkeit  
schwierig gestaltet; festgestellt, dass Gelder für die 
Fensterreinigung/Sanifikation verfügbar sind und laut Auskunft des 
Beschaffungsamtes für diesen Zweck trotz ihrer Zweckbindung 
aufgrund der Covid-Notsituaton eingesetzt werden dürfen, wird eine 
externe Reinigungsfirma beauftragt.

 € 1.150,00

 € 1.403,00

 € 253,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Aufrgund der absoluten Dringlichkeit und der guten Erfahrungswerte im Herbst wurde die Firma wieder mit der  
Reinigung beauftragt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2558

mltmhls65107



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmaterial für die Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Für den Reinigungsdienst werden dringend weitere 
Reinigungsmaterialien benötigt.

 € 3.878,33

 € 4.723,13

 € 844,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65108



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Für die Grundschule Kaltern sollen Reinigungsmaterialien angekauft werden. Aufgrund der Erfahrungswerte des 
Reinigungspersonals sind die beim Vertragspartner angeführten Reinigungsmittel von hoher Qualität. In der 
Vergangenheit bei anderen Lieferanten angekaufte Reinigungsmittel konnten nicht dieselbe Qualität aufweisen, die 
Reinigungskräfte waren nicht zufrieden und die schwierig zu vergleichenden Dosierungen und Verpackungseinheiten  
hatten einen enormen Arbeitsaufwand für die Verwaltung zur Folge. Die Einholung eines Gegenangebotes für die 
gesamte Ware würde erneut einen unangemessen hohen Arbeitsaufwand bedeuten und wäre nicht effizient. Deshalb 
wurde zum Preisvergleich von jenen Waren ein Gegenangebot eingeholt, welche einen hohen Wert hatten und 
leichter vergleichbar waren. Außerdem kennen die Reinigungskräfte die zu bestellenden Produkte und besitzen  
bereits die Datenblätter. Der Preis ist angemessen, die Qualität entspricht den Bedürfnissen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2351

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65109



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Schulbüchern für die GS Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Ankauf von Schulbüchern für die GS Planitzing
Der Ankauf wurde vom Lehrerkollegium mit Beschluss Nr. 18 vom 
18.05.2022 genehmigt

 € 2.749,86

 € 2.749,86

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde aufgrund einer nach dem Prinzip der Angemessenheit durchgeführten Marktanalyse  
ausgewählt wurde, innerhalb welcher insgesamt 3 Kostenvoranschläge eingeholt wurden und die Firma – Athesia 
Buch – Bozen  ist der günstigste Anbieter.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-03-0713

mltmhls65110



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Kopierpapier und Tonern für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Es wird dringend Kopierpapier für den Ausdruck von 
Arbeitsunterlagen für die Schüler*innen der Grundschule Kaltern 
benötigt. Außerdem werden Toner angekauft, welche auch in den 
anderen Schulstellen benötigt werden.

 € 1.917,60

 € 2.339,47

 € 421,87

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65111



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden drei Kostenvoranschläge eingeholt. Nur zwei Anbieter haben Kostenvoranschläge abgegeben. Den 
Zuschlag erhält der Lieferant, welcher die gewünschte Ware zum günstigeren Preis anbieten kann.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-06-2861

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65112



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmaterialien für die Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Für die Durchführung der Reinigungstätigkeit werden verschiedene 
Produkte und Waren benötigt.

 € 1.721,23

 € 2.061,34

 € 340,11

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Für die Mittelschule Kaltern sollen Reinigungsmaterialien angekauft werden. Aufgrund der Erfahrungswerte des 
Reinigungspersonals sind die beim Vertragspartner angeführten Reinigungsmittel von hoher Qualität. In der 
Vergangenheit bei anderen Lieferanten angekaufte Reinigungsmittel konnten nicht dieselbe Qualität aufweisen, die 
Reinigungskräfte waren nicht zufrieden und die schwierig zu vergleichenden Dosierungen und Verpackungseinheiten  
hatten einen enormen Arbeitsaufwand für die Verwaltung zur Folge. Die Einholung eines Gegenangebotes für die 
gesamte Ware würde erneut einen unangemessen hohen Arbeitsaufwand bedeuten und wäre nicht effizient. Deshalb 
wurde zum Preisvergleich von jenen Waren ein Gegenangebot eingeholt, welche einen hohen Wert hatten und 
leichter vergleichbar waren. Außerdem kennen die Reinigungskräfte die zu bestellenden Produkte und besitzen  
bereits die Datenblätter. Der Preis ist angemessen, die Qualität entspricht den Bedürfnissen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2736

mltmhls65113



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Sportgeräten für die Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Archimedes KG Andreas Hinteregger & Co

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der Sportgeräte für den 
Turnunterricht der Grundschule Planitzing genehmigt wurde, wird 
der Ankauf durchgeführt.

 € 540,00

 € 658,80

 € 118,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls65114



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der Vertragspartner konnte die gewünschte Ware in der 
erforderlichen Qualität günstiger anbieten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-1982

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65115



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Transport der Schüler der 1. Klassen zum Wahlfach GS Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

DIBIASIBUS GmbH

Die Schüler müssen zum Sportplatz nach St. Anton /Kaltern 
gebracht werden (8 Fahrten insgesamt)

 € 1.047,27

 € 1.152,00

 € 104,73

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Lehrperson hat vier Busunternehmen eine Rückmeldung erhalten. Martin Reisen und Domanegg Reisen haben 
keine Verfügbarkeit. Das Unternehmen Markusreisen wäre zwar das preiswerteste gewesen, kann sich jedoch nicht 
an unsere Fahrtzeiten anpassen. Die Kinder müssten dann vom Eislaufen bereits um 15:55 Uhr anstatt um 16:10 
Uhr am Rottenburgerpatz zurückkehren. Aus diesem Grund haben sich die Lehrpersonen für das Angebot des  
Busunternehmens Dibiasibus entschieden.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-248

mltmhls65116



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von FFP2-Masken für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser Büromarkt GmbH

Nachkauf von FFP2-Masken ist aus gesundheitlichen Gründen zum 
Schutz des gesamten Lehr- und Verwaltungspersonals des SSP 
Kaltern absolut erforderlich

 € 1.000,00

 € 1.050,00

 € 50,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65117



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden 2 Angebote eingeholt. Der Vertragspartner konnte die Masken zu einem günstigeren Preis anbieten. Die 
bisherigen Erfahrungswerte zeigten immer ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-07-0562

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65118



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf eines Grundreinigers für die Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Für die Reinigungsarbeiten der Klassenräume der GS Kaltern wird 
dringend ein Grundreiniger benötigt

 € 100,30

 € 122,37

 € 22,07

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 Angebote eingeholt. Aufgrund mehrjähriger Erfahrungen eignet sich nur dieser Artikel für die 
Grundreinigung der Böden der Klassenräume. Leider konnte nur ein Unternehmer ein Angebot zusenden, da das 
andere Unternehmen diesen Artikel nicht im Sortiment hat. Die Qualität dieser Ware entspricht den Anforderungen 
der Reinigungskräfte, der Preis ist angemessen. Der Grundputz wird nur ein Mal im Jahr durchgeführt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-196

mltmhls65119



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Abonnement Alto Adige für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

S.I.E. Spa Società Iniziative Editoriali Ufficio abbonamenti - Alto Adige

Das Abo wird für die Unterrichtstätigkeit benötigt

 € 299,90

 € 299,90

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65120



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Begründung siehe Ermächtigung unter digitaler Ablage 5_2022 (aufgrund technischer Probleme wurder dieser 
Eintrag hier erst nachträglich durchgeführt).

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1127

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Büchern in italienischer Sprache für die Bibliothek der Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Il libraio di Serafini Mario & C. sas

Für die Bibliothek der Grundschule Kaltern Hauptort sollen laut 
Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 weitere Bücher 
angekauft werden.

 € 499,85

 € 499,85

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote eingeholt. Der Vertragspartner konnte mehr der angefragten Bücher anbieten und der  
Preis ist günstiger als jener des anderen Anbieters.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2735

mltmhls65122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmitteln für die Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der Lehrmittel für die 
Grundschule Planitzing genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 288,24

 € 330,41

 € 42,17

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls65123



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei vergleichbare Angebote eingeholt, der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware 
günstiger anbieten. Die Qualität der Ware entspricht den Anforderungen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1232

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65124



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf einer Schullizenz für den Integrationsunterricht an der Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

GSM Grundschulmaterial.de Verlagsges.mbH

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der Schullizenz 
Grundschulmaterial.de für den Integrationsunterricht genehmigt 
wurde,wird der Ankauf durchgeführt.

 € 179,00

 € 179,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Lizenz zum Downloaden von Arbeitsblättern soll laut Beschluss des Lehrerkollegiums für den 
Integrationsunterricht der Grundschule Kaltern angekauft werden. Es ist schwierig spezielle 
Arbeitshefte/Bücher/Lehrmittel für den Integrationsunterricht zu finden. Durch den Download von Arbeitsblättern kann 
gezielt auf die Kompetenzen und das Entwicklungspotential der Kinder eingegangen werden und der Unterricht kann  
individuell abgestimmt werden. Der Download von Arbeitsmaterialien ersetzt den Ankauf von individuellen 
Schulbüchern für den Integrationsunterricht und kann für mehrere Kinder verwendet werden. Somit profitiert die 
gesamte Schulgemeinschaft. Der Preis für die Lizenz ist angemessen, es gibt keine günstigeren Alternativen auf 
dem Markt, da ansonsten mehrere Schulbücher angekauft werden müssten und es trotzdem nicht möglich wäre, auf 
die individuelle Entwicklung der Kinder im Integrationsunterricht einzugehen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2559

mltmhls65125



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmaterial für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Für den Reinigungsdienst werden zusätzliche Materialien benötigt.

 € 370,06

 € 443,76

 € 73,70

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65126



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden mehrere Angebote zum Preisvergleich eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren 
Preises und der positiven Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit 
wiedereingeladen. Außerdem besagen die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen 
eines spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen 
Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 
40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer 
Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener der anderen 
Anbieter, erhält er erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-194

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65127



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Abo Gemeindeblatt 2022 für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Gemeindeblatt Eppan Kaltern GmbH

Die Abos werden für die Unterrichtstätigkeit benötigt

 € 192,00

 € 192,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Begründung siehe Ermächtigung unter digitaler Ablage 3_2022 (aufgrund technischer Probleme wurder dieser 
Eintrag hier erst nachträglich durchgeführt).

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1130

mltmhls65128



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmitteln für die Grundschule Planitzing

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Elektro Rottensteiner GmbH

Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 06.04.22 soll ein 
Lautsprecher angekauft werden.

 € 302,38

 € 368,90

 € 66,52

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65129



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Es wurden zwei Angebote eingholt. Nur der ausgewählte Vertragspartner konnte ein Modell anbieten, welches den 
Anforderungen der Lehrperson entspricht. Zusätzlich wurde eine Marktrecherche gemacht, um die Angemessenheit 
des Preises zu ermitteln.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-2083

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65130



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Besuch des Kinder- und Jugendtheaters der 1. Klassen der Mittelschule und der GS Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Südtiroler Kulturinstitut

Die  Theaterbesuche wurden im Tätigkeitsplan eingeplant.

 € 990,91

 € 1.090,00

 € 99,09

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Ds Kulturinsitut ist der einzige Anbieter . Der Preis ist angemessen. Die Lehrpersonen der teilnehmenden Klassen 
haben aus didaktischen Gründen dieses Theater ausgewählt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2842

mltmhls65131



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Büchern für die Bibliothek der Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Il libraio di Serafini Mario & C. sas

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf von Lehrmitteln für die 
Grundschule St. Josef am See genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 123,90

 € 129,10

 € 5,20

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls65132



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 vergleichbare Angebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware 
günstiger anbieten. Die Qualität entspricht den Wünschen der Lehrpersonen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-1231

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65133



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Medien für die Bibliothek der Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der Medien für die 
Bibliothek der Mittelschule genehmigt wurde,wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 1.301,15

 € 1.303,91

 € 2,76

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 3 Angebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschten Medien zum günstigsten  
Preis anbieten. Durch den Einsatz dieser Lehrmittel kann die Unterrichtsqualität gesteigert werden.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-05-2457

mltmhls65134



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf der Lizenz WebUntis für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Limitis GmbH

Die Lizenz WebUntis Grundpaket und WebUntis Sprechtag soll bis 
Jahresende verlängert werden.

 € 275,81

 € 336,49

 € 60,68

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65135



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Die Lizenz WebUntis Grundpaket und WebUntis Sprechtag wird derzeit kostenlos verwendet und läuft am 31.07.22 
aus. Die Lizenz soll bis Jahresende 2022 verlängert werden. Aufgrund der Bauarbeiten an der Mittelschule Kaltern 
haben nicht alle Lehrpersonen einen Arbeitsplatz am PC. WebUntis ermöglicht den Zugang zur Stundenplanung 
auch von zu Hause aus. Außerdem hat sich WebUntis für die Sprechtage an der Mittelschule aufgrund der 
Corona-Situation als praktisch erwiesen, da ein Sprechtag in Präsenz aufgrund der Infektionslage nicht vorteilhaft  
gewesen wäre. Um die Zeit der Bauphase zu überbrücken ist die Weiterführung der Lizenz bis Jahresende absolut  
erforderlich. Die Firma Limitis ist der einzige Anbieter auf dem Markt, der eine geeignete Lizenz anbietet.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-2684

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65136



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Papierhandtüchern für den Schulsprengel Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Srl Multiservices

Die Papierhandtücher für die Klassenzimmer (Hygienemaßnahmen 
COVID - Desinfektion) und Toiletten (für das Händetrocknen) 
müssen dringend nachgekauft werden.

 € 1.306,31

 € 1.593,70

 € 287,39

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei Vergleichsangebote eingeholt und die Preise laut EMS konsultiert. Ein Preisvergleich wurde 
durchgeführt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger anbieten, die Qualität 
entspricht den Anforderungen. Der Preis ist angemessen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-10-0379

mltmhls65137



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Werkstücken für den Technikunterricht an der Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Opitec Handel GmbH

Für den Unterricht müssen dringend Werkstücke angekauft 
werden.

 € 1.506,42

 € 1.837,83

 € 331,41

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

mltmhls65138



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Anderes:

Der ausgewählte Vertragspartner hat den Zuschlag erhalten, da nur er die gewünschten WErkstücke verfügbar hat. 
Diese Ware gibt es bei keinem weiteren Anbieter. Bereits in der Vergangenheit wurde Ware dort angekauft, diese 
entspricht den Erwartungen der Techniklehrpersonen. Der Preis ist angemessen. Die angekaufte Ware enthält nur 
einen Teil der für den Unterricht benötigten Werkstücke, der restliche Teil wurde bei einem anderen Anbieter 
angekauft.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-07-0664

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65139



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Bestellung von Erste-Hilfe-Material für die Grundschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

EF Medica Srl

Für den Erste-Hilfe-Koffer der Grundschule Kaltern Hauptort 
müssen zusätzliche Materialien angekauft werden.

 € 531,30

 € 648,19

 € 116,89

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 3 Angebote eingeholt um die Preisangemessenheit beurteilen zu können. Es wurden nur 2 Angebote 
abgegeben. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware günstiger anbieten. Die Qualiät der Ware 
entsprach bisher immer den Anforderungen. Man konnte bereits bei vergangenen Aufträgen mit diesem 
Unternehmen positive Erfahrungen verzeichnen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2945

mltmhls65140



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Turngeräten für die Grundschule St. Josef am See

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Recosport GmbH Hansjörg Stuppner

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf von Sportgeräten für die 
Grundschule St. Josef am See genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt

 € 669,00

 € 816,18

 € 147,18

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

mltmhls65141



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden 2 Angebote eingeholt. Der Vertragspartner wurde aufgrund des günstigeren Preises und der positiven 
Erfahrungen (Qualität d. Leistungserbringung u. Ware) in der Vergangenheit wiedereingeladen. Außerdem besagen 
die Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen öffentlichen 
Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine 
stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer Übereinkunft der 
ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente 
motivato“) anzuführen ist. Da der Preis des Vertragspartners günstiger ist als jener des anderen Anbieters, erhält er 
erneut den Auftrag.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-01-195

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

mltmhls65142



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Abos 2022 für die Mittelschule Kaltern

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Stafette Verlag KG Südtiroler Lesezirkel

Lesezirkel Abo wird für die Unterrichtstätigkeit benötigt

 € 234,00

 € 234,00

 € 0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Begründung siehe Ermächtigung unter digitaler Ablage 4_2022 (aufgrund technischer Probleme wurder dieser 
Eintrag hier erst nachträglich durchgeführt).

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll

Ermäch�gung betreffend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 2022-04-2839

mltmhls65143



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

Die Schulführungskra! hat in folgende Rechtsvorschri!en Einsicht genommen:

- der Ar%kel 32, Absatz 2 des Legisla%vdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öffentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schri!lich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Ar%kel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legisla%vdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Au!räge unter 40.000,00 Euro mi=els Direktvergabe vergeben werden können;

- der Ar%kel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpflichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öffentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Ar%kel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschaffung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschä!stä%gkeit der Schulen

und bes%mmt den Abschluss des Vertrages für die Beschaffung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmitteln für die Grundschule Kaltern Hauptort

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Campus Schulbedarf Klaus Plaschke

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe e) vorsieht, 
dass das Lehrerkollegium die Befugnis hat, die Auswahl der 
Schulbücher und der Lehrmittel zu treffen; Festgestellt, dass im 
Lehrerkollegium vom 06.04.22 der Ankauf der Lehrmittel für die 
Grundschule Kaltern Hauptort genehmigt wurde, wird der Ankauf 
durchgeführt.

 € 1.510,88

 € 1.787,82

 € 276,94

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Schulsprengel Kaltern

Paterbichl 1

39052 Kaltern an der Weinstraße

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto comprensivo Caldaro

Via Colle dei Frati, 1

39052 Caldaro sulla Strada Del Vino

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt  (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden zwei vergleichbare Angebote eingeholt. Der ausgewählte Vertragspartner konnte die gewünschte Ware 
günstiger anbieten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dr. Barbara Pertoll
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